
BS klärt ab, ob stationäre 

Behandlung indiziert ist (führt 2 - 3 

Gespräche)

Start

Person mit Abhängigkeitserkrankung 

möchte in stationäre Behandlung und stellt 

Antrag für KG beim zuständigen SOA

Bisher keine Beratung / Behandlung Person ist in klinischer Behandlung 

oder bei einem Psychiater / Hausarzt

BS verfasst Bericht für SOA ob 

stationäre Therapie indiziert ist. Falls 

ja; mit Empfehlung Therapie, Dauer 

und geeigneter Institution

SOA fordert Bericht der Ärzte und 

MS des KL ein und fordert KL auf, 2 

- 3 stat. Einrichtungen zu prüfen

SOA prüft Unterlagen und holt bei 

Bedarf Einschätzung der BS ein – 

telefonisch oder per Email unter 

Vorlage der ärztlichen Berichte und 

dem MS 

In Absprache mit KL und dem 

zuständigen SOA nimmt die BS an 

Standortgesprächen in der 

Therapieeinrichtung teil und 

informiert die zuständige 

Fachperson des SOA telefonisch 

oder per Mail 

Die BS übernimmt auf Wunsch des 

KL die Nachbetreuung nach einem 

stationären Aufenthalt, sofern der 

Wohnsitz im Kanton AR bleibt
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SOA fordert KL auf, sich zur 

Indikationsabklärung bei der BS 

zu melden, ein MS zu erstellen 

und mitzubringen sowie 2-3 

stationäre Einrichtungen zu 

prüfen

KG wird vom SOA erteilt, Eintritt des 

KL in die stationäre Einrichtung 

erfolgt

Abkürzungsverzeichnis

BS: Beratungsstelle für Suchtfragen

KG: Kostengutsprache

KL: Klient/Klientin

MS: Motivationsschreiben

SOA: Sozialamt
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